
Allgemeine Reisebedingungen
Intakt Internet Services GmbH & Co KG (www.intakt-reisen.de) ist ausschließlich Vermittler touristischer Leistungen. 
Die nachfolgenden Veranstalter-Reisebedingungen entsprechen dem letzten Stand, der uns durch den Veranstalter 
dieser Reise mitgeteilt wurde und beziehen sich explizit nur auf die Reisen, in welcher die direkte Verlinkung hierauf 
erfolgt.  Für  die  Rechtsgültigkeit  dieser  Reisebedingungen kann Intakt  Internet  Services  GmbH & Co.  KG nicht  
verantwortlich gemacht werden.

Der Reisevertrag im BGB § 651 ff. ist Grundlage dieser weiterführenden Vereinbarungen.

1) Anmeldung und Reisevertrag

Sie  können  schriftlich  oder  per  Fax  buchen.  In  jedem  Fall  erhalten  Sie  kurzfristig  vom  Veranstalter  eine  
Buchungsbestätigung, den obligatorischen Reisepreissicherungsschein und eine Anzahlungsanforderung. Es werden 
10% des Reisepreises als Anzahlung gefordert, die unmittelbar nach Erhalt der o.g. Unterlagen fällig ist. Etwa zwei 
Wochen  vor  der  Abreise  erhalten  Sie  eine  Endinformation  und  ggf.  Tickets  für  die  Bahn  (Fährtickets  erst  ab  
Fährhafen).

2) Vertragsschluss

Der  Reisevertrag  kommt  durch  die  Annahme  der  Reiseanmeldung  und  die  Bestätigung  durch  den  Veranstalter  
zustande.  Der  Veranstalter  verpflichtet  sich,  die  schriftlich  vereinbarten  Leistungen  zu  erbringen;  der  Kunde  
verpflichtet  sich  zur  fristgerechten  Zahlung  des  Reisepreises.3)  Rücktritt  vom VertragSie  können  jederzeit  vom 
Vertrag zurücktreten, müssen jedoch pauschalierte Stornokosten tragen. Es gelten folgende Fristen:
- bis zu 30 Tagen vor der Abreise 10% des Reisepreises
- bis zu 14 Tagen vor der Abreise 30% des Reisepreises
- bis zu 3 Tagen vor der Abreise 60% des Reisepreises
- bis vor der Abreise 80 % des Reisepreises
Sie  haben  das  Recht,  vom Reiseveranstalter  einen  Kostennachzuweis  zu  verlangen.  Umbuchungen werden  nach  
tatsächlichem Aufwand  berechnet.  Der  Reiseveranstalter  hat  das  Recht,  bis  zu  14  Tagen  vor  der  Reise  wegen  
Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl zurückzutreten. In diesem Fall kann der Kunde die Teilnahme an einer 
gleichwertigen  Ersatzreise  verlangen.  Ist  das  nicht  möglich,  werden  alle  bisher  geleisteten  Zahlungen  erstattet.  
Außerdem kann der Reiseveranstalter infolge höherer Gewalt jederzeit zurücktreten. Alle nicht erbrachten Leistungen 
werden dann erstattet.

4) Haftungsbeschränkung

1.  Die vertragliche Haftung des  Veranstalters  für  Schäden,  die  nicht  Körperschäden sind,  ist  auf  den dreifachen 
Reisepreis beschränkt,
1.1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
1.2. soweit der Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers  verantwortlich  ist.1.2.  Gelten  für  eine  von  einem  Leistungsträger  zu  erbringende  Reiseleistung  
internationale Übereinkommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann 
sich der Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden gesetzlichen 
Bestimmungen berufen.
1.3. Für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Veranstalter bei Sachschäden bis 4.000 EUR. Übersteigt der 
dreifache  Reisepreis  diese  Summe,  ist  die  Haftung  für  Sachschäden  auf  die  Höhe  des  dreifachen  Reisepreises  
beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisendem und Reise.

5) Passbestimmungen

Mit gültigem deutschen Personalausweis sind alle Norwegen-Langlaufziele erreichbar.



6) Versicherungen

Bitte  klären  Sie  mit  Ihrer  Krankenversicherung  Ihre  Lage  im  Ausland.  Je  nach  Reiseziel  prüfen  Sie  bitte,  ob  
zusätzliche  Kranken-,  Gepäck-,  Unfallversicherungen  nötig  sind.  Dringend  empfehlen  wir,  eine  
Reiserücktrittkostenversicherung abzuschließen. Diese übernimmt die durch einen plötzlichen Rücktritt anfallenden 
Stornokosten  (vgl.  Reisevertrag).  Sie  bekommen  von  uns  kostenlos  die  nötigen  Unterlagen  zusammen  mit  der  
Buchungsbestätigung und können dann die Versicherung selbst per Bankauftrag abschließen.
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